
In Kooperation mit 

Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

Klarnamen im Internet 

Erstreckt sich die Providerauskunft auf 
die Identität des Täters? 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Täter: volle Haftung 
•  Hostprovider: Verantwortung als Störer 

eingeschränkt  
•  scheitert aber nicht an § 10 TMG, weil keine 

Haftungsbeschränkung für 
Unterlassungsansprüche (vgl. OLG Stuttgart, 
Urteil vom 26.06.2013, 4 U 28/13) 

•  Prüfpflicht erst ab Kenntnis (BGH, GRUR 2013, 
751 - Autocomplete; BGH, NJW 2012, 148 - Blog-
Eintrag; BGH, GRUR 2004, 860 - Internet-
Versteigerung I; BGH, GRUR 2007, 708 - 
Internetversteigerung II; BGH GRUR 2007, 890 – 
Jugendgefährdende Medien bei ebay). 
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Grundsatz 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Anspruch auf Unterlassung der Verbreitung §§ 
1004, 823 Abs. 1 BGB analog i.V.m. Art. 2 Abs. 1, 
1 Abs. 1 GG, APKR (BVerfG, NJW 1999, 1322, 
1323) 

•  Reichweite: spiegelt Werturteil tatsächliche 
Feststellung von eigenständiger Bedeutung wider, 
dass beide zusammen "stehen und fallen", 
erstreckt sich Unterlassung auch auf 
Meinungsanteil (OLG München, Beschl. v. 
17.10.14 – 18 W 1933/14) 

•  Auch Meinungsäußerung daher rechtswidrig, 
wenn für Bewertung tatsächliche Anknüpfungs-
punkte fehlen 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Anspruchsteller trägt Darlegungslast für 
tatsächliche Voraussetzungen  

•  Dann Provider Beweislast für seine Prüfung & 
Ergebnis, weil A nur so möglich, substantiell die 
Berechtigung der Beanstandung 
„nachzuweisen“ (vgl. OLG Köln, 16 U 141/14, Urt. 
v. 16.12.14). 

•  Provider hat im Wege sekundärer Beweislast 
Belegtatsachen für Berechtigung der 
Behauptungen anzugeben, andernfalls nach § 
138 Abs. 3 ZPO von Unwahrheit auszugehen 
(BGH, NJW 2008, 2262 Rn. 22; Palandt/Sprau, 
BGB, 74. Aufl., Einf. v § 823 Rn. 40). 
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Beweisverteilung 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

Referent: Andreas Witte  

Aufbau der Beschwerdefunktion 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 
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Schutz vor Beleidigung und falschen Tatsachen 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Aufbau Webseite / AGB: „rechtliches Gehör“ 
•  Auch bei Offenkundigkeit? 
•  im Zweifel gesteigerte Beweispflicht des 

Beanstandenen für Rechtsverletzung (BGH, 
NJW 2012, 148 Rn. 27 – Blog-Eintrag). 
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AGB 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Kein Anspruch auf Löschung des kompletten 
Profils: berechtigte Interessen eines Arztes 
durch Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten im Bewertungsportal wiegen nicht 
schwerer als das Recht des Portalbetreibers 
auf Kommunikationsfreiheit (BGH, Urt. v. 
23.09.14 – VI ZR 358/13 –, BGHZ 202, 
242-258) 
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Komplettlöschung? 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Vier Arten der Nutzung denkbar 
•  -  Nutzer registriert sich unter seiner 

tatsächlichen Identität und verwendet diese 
•  -  Nutzer registriert sich unter seiner 

tatsächlichen Identität, verwendet aber 
Pseudonym 

•  -  Nutzer meldet sich bereits unter einem 
Pseudonym, „Uschi123“ an und benutzt dieses 

•  -  unter komplett falscher Identität (Andreas 
Witte = andere reale Person) 

•  Nur bei Variante 1 und 2 ist dem Portalbetreiber 
die Identität des Nutzers bekannt, nur hier ist ein 
Auskunftsanspruch erfüllbar 
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Nutzungsvarianten 



5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Grundsatz: Schutz der Anonymität nach § 13 Absatz 6 
Satz 1 TMG: Blogbetreiber und Betreiber von 
Bewertungsportalen haben Pflicht, anonyme Nutzung 
zu ermöglichen (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 
03.08.2011, Az.: 3 U 196/10). 

•  Bei Art. 5 Abs. 1 GG ist auch Möglichkeit anonymer 
Meinungsäußerung geschützt, aber Grenze in 
Rechten Dritter Art. 5 Abs. 2 GG.  

•  Recht auf Anonymität wiegt schwerer als 
Verfolgungsinteresse (so im Ergebnis auch das OLG 
Hamm, Beschluss vom 03.08.2011, Az.: 3 U 196/10), 
Grund: Gefahr der Selbstzensur (vgl. BGH - 
„spickmich.de“-Urteil vom 23.06.2009, Az.: VI ZR 
196/08, Tz. 38) 
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Recht auf Anonymität im Internet 



5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  OLG Hamm (Beschl. v. 03.08.11 - 3 U 196/10), 
LG München I (Urt. v. 03.07.13 - 25 O 23782/12): 
einem Auskunftsanspruch aus § 13 Abs. 6 Satz 1 
TMG steht eindeutige Wertung des Gesetzgebers 
entgegen. Art. 15 Abs. 2 E-Commerce Rili gilt nur 
zugunsten zuständiger Behörde: Kein § 809 BGB 
oder § 242 BGB analog. 

•  OLG Dresden (Beschl. v. 08.02.2012, Az.: 4 U 
1850/11) wendet § 242 BGB an, wenn feststeht, 
dass die sich äußernde Person die 
Rechtsverletzung begangen hat und Betreiber 
des Portals zur Auskunft unschwer in der Lage ist 
(also nur bei den Varianten 1 und 2) 
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Rechtsprechung  



5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  BGH hat Preisgabe der Identität im Rahmen sekundärer 
Beweislast aus Gründen des Datenschutzes verneint.  

•  -  Keine Einwilligung 
•  -  § 12 Abs. 2 TMG wegen enger Zweckbindung kein 

Erlaubnisgrund 
•  -  WP-Vorbehalt datenschutzrechtlich nicht gangbar 
•  -  Erlaubnis außerhalb TMG nur möglich, wenn sich 

Vorschrift ausdrücklich auf Telemedien bezieht (sog. 
Zitiergebot), zB nicht § 242 BGB 

•  -  Keine analoge Anwendung der §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 
5 Satz 4 TMG wegen Entstehungsgeschichte des § 14 
Abs. 2 TMG, (Strafverfolgung; Ausnahme: geistiges 
Eigentum; Gesetzgeber gefragt)  

•  -  Internet soll unter Pseudonymen nutzbar sein, § 13 
Abs. 6 Satz 1 TMG 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Dem BGH (Ärztebewertung) stand ein Fall vor Augen, in 
dem der Unterlassungsanspruch gegen den Provider 
ungeachtet einer Identitätspreisgabe geltend gemacht 
werden konnte.  

•  Zum Nachweis zB fehlender Patienteneigenschaft, der 
nicht ohne Preisgabe der Identität gelingen kann, lässt sich 
der Entscheidung nichts entnehmen.  

•  LG Magdeburg 28.09.2011 7 O 545/11 Auskunftsanspruch 
gegen die den Zahlungsverkehr abwickelnde Bank bei 
offensichtlicher Rechtsverletzung, da diese Dienstleister 
i.S.d. § 19 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG ist. 

•  Kein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 383 Abs. 1 Nr. 6 
ZPO, Vertragspflicht auf Bankgeheimnis könnte sonst zu 
Durchbrechung der Auskunftspflicht nach § 19 Abs. 2 
MarkenG führen (anders noch LG Hamburg, Urteil vom 19. 
August 2011 – 408 HKO 3/11) 
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Gegenargument 
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5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Klarnamen für Werbeeinnahmen, Profilbildung wichtig 
•  Preisgabe der Identität oft Nutzungsbedingung 
•  OVG Schleswig-Holstein (22.04.13 - 4 MB 11/13): auf 

Facebook-AGB irisches Recht anzuwenden 
•  Facebook Germany GmbH keine Niederlassung nach 

BDSG 
•  Aber EuGH (Urt. v. 13.05.14 - C 131/12 google): 
•  Art. 4 Abs. 1 a) Richtlinie 95/46 ist dahin auszulegen, dass 

eine Verarbeitung personenbezogener Daten auch durch 
Niederlassung im (anderen) Mitgliedstaats erfolgt, wenn 
Suchmaschinenbetreiber in einem Mitgliedstaat für die 
Förderung des Verkaufs der Werbeflächen der 
Suchmaschine und diesen Verkauf selbst eine 
Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft gründet, 
deren Tätigkeit auf die Einwohner dieses Staates 
ausgerichtet ist 
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Klarnamenpflicht in AGB ein Weg? 



5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  EuGH hat lediglich die Auslegung der 
Datenschutzrichtlinie vorgenommen. 

•  Inländische Behörde würde Verfügungen auf § 38 
BDSG i.V.m. § 13 TMG stützen. 

•  Allerdings ist § 13 VI TMG ein „kleines Stück 
Datenschutzrecht im TMG“, denn auch hier sind 
Sinn und Zweck der Vorschrift zu beachten.  

•  Unnütze Datenerhebung soll vermieden werden.  
•  Die Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung 

steht sogar unter einem Zumutbarkeitsvorbehalt. 
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Muss sich Facebook an § 13 VI TMG halten ? 



5. Münchner Fachanwaltstag IT-Recht 

•  Nutzer können Facebook nicht auf Einhaltung 
von § 13 VI TMG verklagen, da § 13 TMG 
keinen individualrechtlichen Schutz und 
Anspruch gewährt 

•  BGH (Ärztebewertung) möchte, daß 
Gesetzgeber tätig wird 

•  Portale, die auf Verwendung von Klarnamen 
bestehen, könnten sich umgekehrt auch auf 
Einwilligungslösung beziehen (§4a BDSG) 

•  Portale, deren Konzept anonyme Nutzung 
vorsieht, könnten an Nutzwert verlieren 
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Lösung? 


